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Datenerhebung für die Grundstückgewinnsteuer

Steuerpflichtiger Veräusserer: 



Vertreter: 



Erwerber: 



Objekt:



Beim Objekt handelt es sich um:
 FORMULARKONTROLLFELD 
 Privatvermögen
 FORMULARKONTROLLFELD 
 Geschäftsvermögen

Datum der öffentlichen Beurkundung: ___________________
Diese Daten werden für die provisorische Rechnungsstellung gemäss § 24 des Gesetzes über die Grundstückgewinnsteuer erhoben. Die finanziellen Angaben auf diesem Erhebungsblatt haben provisorischen Charakter und sollen den Sachverhalt annähernd wiedergeben. Die Nichteinreichung sowie das unvollständige Ausfüllen dieses Erhebungsblattes hat zur Folge, dass das Grundstückgewinnsteueramt die provisorische Rechnungsstellung ermessensweise vornimmt.

Dieses Erhebungsblatt ist der Urkundsperson bei der öffentlichen Beurkundung zu Handen des Grundstückgewinnsteueramtes abzugeben bzw. diesem innert 10 Tagen einzureichen.

Angaben zum Verkaufsgeschäft:
Verkaufserlös
Fr. 



./. Mutmassliche Anlagekosten
Fr. 



Grundstückgewinn
Fr. 



Erwerb (Datum): 
von: 


Falls Anspruch auf Steuerbefreiung oder Steueraufschub geltend gemacht werden kann, sind die nachfolgenden Angaben zu machen:

 FORMULARKONTROLLFELD 

Anspruch auf Steuerbefreiung:


Grund: 


 FORMULARKONTROLLFELD 

Anspruch auf Steueraufschub:


Grund: 


WICHTIG:

Sofern kein Gewinn ausgewiesen wird infolge Anspruches auf Steuerbefreiung oder Steueraufschub oder infolge eines Verlustes und sich bei der Veranlagung aber herausstellt, dass ein steuerbarer Gewinn entstanden ist, so enthebt dies den Steuerpflichtigen nicht von der Pflicht zur Leistung eines Verzugszinses. Die Verzugszinspflicht beginnt nach Ablauf von 30 Tagen nach Vornahme der Handänderung (Grundbuchanmeldung).

Bemerkungen: 


Ort, Datum:





  (Unterschrift des Steuerpflichtigen)
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